
Beitrags- und Gebührenordnung der TSG Marburg  

Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus einem Grundbetrag und Trainingszuschlägen zusammen, wobei der 
Grundbetrag der folgenden Tabelle entnommen werden kann. Dieser Grundbetrag ist auch die Grundlage 
für die Berechnung der Aufnahmegebühr, d.h. bei dieser werden etwaige Trainingszuschläge nicht mit 
einbezogen. 

Bezeichnung Beitrag 

Erwachsene 22 € 

Schüler und Studenten 18 € 

Kinder (bis 16 Jahre) 14 € 

Fördermitgliedschaft 8 € 

 

Die TSG sieht drei Formen von Trainingsgruppen vor: Turniertraining; Breitensporttraining; Basic-Training. 
Basic-Training kann sowohl von Breitensport, als auch von Turniertänzer*innen besucht werden. 
Trainingszuschläge gelten pro besuchter Gruppe und können der folgenden Tabelle entnommen werden:  

Bezeichnung Beitrag 

Turniertraining 10 € 

Turniertraining ermäßigt1 8 € 

Breitensport 2 € 

Basic 5 € 

Die Trainingszuschläge sind explizit nicht an die Dauer oder die Häufigkeit der zu den Gruppen gehörenden 
Trainingseinheiten gebunden.  

Die Trainer*innen sind dazu angehalten, regelmäßig in den Trainingsgruppen die Teilnehmer*innen gegen 
die vom Vorstand vorbereiteten Anwesenheitslisten abzugleichen und diesen Abgleich an den Vorstand 
weiterzuleiten. Zu diesem Zweck führen die Trainer*innen in allen Trainingsgruppen Anwesenheitslisten. 

Als Turniertanzsportverein möchte die TSG seine Turniertänzer*innen unterstützen und zum Turniertanz 
motivieren: Am Ende eines jeden Jahres können Turniertänzer*innen für das zurückliegende Jahr beim 
Kassenwart eine pauschale Aufwandsentschädigung von 12€ pro Person und Turnier (Paar 24€ pro 
Turnier), bis zu einem Maximalbetrag von 60€ (120€ Paar) je Kategorie (Latein/Standard), beantragen. 
Voraussetzungen für die Aufwandsentschädigung für Turniertänzer*innen ist die Teilnahme an den 
Turnieren im Namen der TSG Marburg (Start für die TSG) und erfolgt nur anteilig für die Zeit der 
Mitgliedschaft im entsprechenden Jahr. 

Diese Gebührenordnung gilt ab April 2026 (d.h. die Aufwandsentschädigung ist im Jahr 2026 auf maximal 
45€/Person/Kategorie begrenzt). 

 
1 Der ermäßigte Trainingszuschlag gilt für Kinder (bis einschließlich 16 Jahre), Schüler*Innen und 
Student*innen. 


